
Satzung

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

§ 2 Zweck des Vereins

1. Zweck des Vereins ist die ideelle und materielle Förderung der Bildung und Erziehung
der Kinder Kirkel-Limbach.

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke

AO).

3. Der Zweck des Vereins ist es, die protestantische Kindertagesstätte Pusteblume in
Kirkel-Limbach (im Folgenden KiTa genannt) ideell und materiell über den Rahmen der
Etatmittel hinaus zu fördern, insbesondere durch:

 Ausrichtung und Unterstützung von Veranstaltungen für Kinder, Eltern und die in
der KiTa tätigen Mitarbeitenden in kultureller, organisatorischer oder materieller
Weise,

 Anschaffung und Erhaltung von Spielgeräten und/oder Materialien,
 Anschaffung und Erhaltung von sonstigen Einrichtungsgegenständen,
 Unterstützung hilfsbedürftiger KiTa-Kinder,
 Finanzierung von Ausflügen,
 Förderung der Außendarstellung von Verein und KiTa in der Öffentlichkeit.

4. Der Förderverein übernimmt dabei keine Aufgaben des Trägers.

5. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln
aus Mitgliedsbeiträgen und die Sammlung von Spenden.



§ 3 Selbstlosigkeit

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die Ziele
des Vereins unterstützt.

2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung
des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.

3. Mitglieder oder sonstige Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht
haben, können mit einstimmigem Beschluss vom Vorstand zu Ehrenmitgliedern auf

Die jeweils amtierende Leitung der KiTa ist kraft ihres Amtes geborenes Ehrenmitglied.
Diese Ehrenmitgliedschaft endet automatisch mit dem Ausscheiden aus der Funktion als
KiTa-Leitung. Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen
befreit.

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bzw. bei juristischen
Personen mit deren Erlöschen.

5. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann
grundsätzlich nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt
werden.

6. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn es

a. schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender
Weise schädigt oder

b. mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner
Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter
Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat.

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen
des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher
mitzuteilen.



§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Jedes Mitglied hat das Recht an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes
stimmberechtigte Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der
Mitgliederversammlung. Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied, dass das 18.
Lebensjahr vollendet hat. Eine Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen.

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das
Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen.

§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge

1. Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu
entrichten.

2. Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge wird von der
Mitgliederversammlung festgelegt. Genaueres kann in einer entsprechenden
Beitragsordnung geregelt werden, welche vom Vorstand zu erstellen ist.

3. Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus:

 dem/der Vorsitzenden,
 dem/der stellvertretenden Vorsitzenden,
 dem/der Kassenwart/in,
 dem/der Schriftführer/in,

 bis zu zwei Beisitzenden, die bei Bedarf berufen werden können, Vorstand und
Beisitzende bilden den erweiterten Vorstand.

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Wiederwahl
ist möglich.

3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands
gemeinsam vertreten (Vertretungsberechtigung nach § 26 BGB).



4. Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtlich und unentgeltlich. Die Mitglieder des
Vorstandes haben, nach Vorlage der Belege, jedoch Anspruch auf Ersatz ihrer für den
Verein geleisteten Auslagen.

§ 9 Aufgaben des Vorstands

Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins und die Führung seiner
Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich
der Aufstellung der Tagesordnung

b. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
c. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts
d. die Aufnahme neuer Mitglieder
e. Ernennung von Ehrenmitgliedern

§ 10 Bestellung des Vorstands

1. Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von
zwei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des
Vereins sein. Mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand.
Wählbar ist jedes Mitglied, dass das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Wiederwahl oder
die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig.
Die vorzeitige Abberufung eines Vorstandsmitglieds erfordert die qualifizierte Mehrheit.
Im Übrigen genügt die einfache Mehrheit, wenn nicht die Satzung anderes regelt. Ein
Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im
Amt.

2. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden
Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des
Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.

3. Die Beisitzenden werden vom Vorstand für jeweils ein Jahr bestellt und sind von der
nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen. Eine Bestellung ist jederzeit wider-
rufbar. Die Mitgliederversammlung kann Beisitzende vorschlagen.

4. Die Beisitzenden werden vom Vorstand mit Aufgaben betraut. Sie sind zu den Sit-
zungen des erweiterten Vorstandes einzuladen und können an ihnen mit beratender
Stimme teilnehmen.

§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands

1. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei
dessen Verhinderung von einem seiner Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist
von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.



2. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom
Protokollführer sowie einem der Vorsitzenden, bei deren Verhinderung von jeweils 2
Vorstandspersonen zu unterschreiben.

3. Der Vorstand kann Gäste zu seinen Vorstandssitzungen zulassen.

4. Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren
schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste
Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:

a. die Festlegung der Richtlinien für den Vorstand zur Erfüllung des Vereinszwecks
gemäß den Bestimmungen der Satzung

b. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der beiden
Kassenprüfer

c. Satzungsänderungen
d. die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge
e. eingereichte Anträge
f. Bestätigung der vom Vorstand bestellten Beisitzenden
g. Genehmigung von Vereinsordnungen
h. die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands
i. die Auflösung des Vereins.

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung

1. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Halbjahr, ist vom Vorstand eine
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

2. Eine Einladung erhalten die Mitglieder in Textform (z.B. Briefpost oder digitaler
Schriftverkehr) zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung unter Angabe der
Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens
folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels bzw. digitalen Schriftverkehrs. Das
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom
Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.

3. Die Mitgliederversammlung kann vollständig virtuell stattfinden. Der Vorstand
entscheidet darüber, ob die Mitgliederversammlung virtuell, in persönlicher Anwesenheit
oder in hybrider Form stattfindet. Alle zwei Jahre muss eine Mitgliederversammlung in
persönlicher Anwesenheit stattfinden.

Die virtuelle Mitgliederversammlung findet über eine Plattform statt, die auch über jeden
normalen Browser zu nutzen ist, so dass jedem Mitglied die Teilnahme ermöglicht ist.
Der Einwahllink wird bereits bei der Einladung verschickt.

Wird die Versammlung mittels digitaler Teilhabe in hybrider Form abgehalten, werden
die Mitgliederrechte, insbesondere Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Abstimmungsrechte



der Online-Teilnehmer vollständig gewährleistet. Dies kann im Wege jeder Art der
Telekommunikation und Datenübertragung und auch durch Kombination
unterschiedlicher Übertragungswege geschehen. Die Verfahrensweise im Einzelnen
wird mit der Einladung, sowie zu Beginn jeder hybriden Mitgliederversammlung durch
den Vorstand festgelegt und erläutert.

Die einzelnen Mitglieder sind für die technischen Teilnahmevoraussetzungen an ihren
Endgeräten selbst verantwortlich. Der Verein gewährleistet lediglich die wesentliche
Bereitstellung der virtuellen, sowie ggf. fernmündlichen Zugangsmöglichkeiten
hinsichtlich der am Versammlungsort befindlichen und vom Verein gestellten Technik.
Bei allgemeinen technischen Störungen muss die Mitgliederversammlung zeitnah
wiederholt werden.

4. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

5. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung
beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den
Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand
nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt
werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der
anwesenden Mitglieder. Dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung,
Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand
haben.

6. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen
Verhinderung dessen Stellvertretung und bei deren Verhinderung von einem durch die
Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.

2. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfähig.

3. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit ist eine Stichwahl durchzuführen. Sollte erneut Stimmengleichheit
vorliegen, gilt dies als Ablehnung.

4. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln,
der Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die Auflösung des Vereins der
Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder.

5. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein
Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu
unterschreiben ist. Der Protokollführer wird durch die Mitgliederversammlung bestimmt.



§ 15 Kassenprüfung

1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer/innen für die Dauer von zwei
Jahren. Diese dürfen nicht dem Vorstand angehören.

2. Die Kassenprüfer/innen prüfen die ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung und
berichten der Mitgliederversammlung.

§ 16 Datenschutz

Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern (gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 b)
und f) DS-GVO) in jedem Fall folgende Daten erhoben und elektronisch gespeichert: Vorname,
Nachname, Adresse, E-
Der Verein erhebt ggf. weitere Daten auf Grundlage einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen,
namentlich der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG).

Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern in den
Fällen des Art. 6 Abs. 1. S. 1 DS-GVO nur nach entsprechenden Beschlüssen der
Mitgliederversammlung, sowie ggf. mit konkreter Einwilligung der betroffenen Mitglieder und
nimmt darüber hinaus die Daten von Mitgliedern heraus, welche einer Veröffentlichung

Alle Vereinsmitglieder verpflichten sich, vertrauensvoll mit den ihnen zugänglichen persönlichen
Daten umzugehen.

Koordinator und Ansprechpartner für Datenschutz im Verein ist der Vorstand. Er kann diese
Aufgabe mit einem entsprechenden Beschluss der Mitgliederversammlung an einzelne
Vereinsmitglieder delegieren, welche dafür eine eigene datenschutzrechtliche Einweisung
erhalten und sich ihrerseits schriftlich zur Einhaltung wesentlicher Grundsätze des
Datenschutzes bekennen.

§ 17 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden.

2. Zur Auflösung ist eine Mehrheit von neun Zehntel der anwesenden Mitglieder
erforderlich.

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt das Vereinsvermögen an die prot. Kirkel-Limbach
bzw. deren Träger, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu
verwenden hat.

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die
Rechtsfähigkeit entzogen wurde.




